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Pandemie
Die im Pandemiefall zu treffenden Massnahmen

zu definieren und möglichst effizient zur
Bewältigung beizutragen, das sind die Hauptziele

des Influenza-Pandemieplans Schweiz.

Seit 1995 beteiligen sich zahlreiche Akteure an

der Ausformulierung und Überarbeitung der

Empfehlungen für den Pandemiefall sowie an

der Beschreibung und Umsetzungder Massnahmen

zur Pandemiebewältigung. Schwerpunkte
sind insbesondere das Überwachungssystem,
persönliche Schutzmassnahmen, Absonde-

rungsmassnahmen, antivirale Medikamente
und Impfungen.

Unsere Lebensumstände wandeln sich ständig:

Die Weltbevölkerung wächst, die Mobilität
der Menschen nimmt zu und unsere
Lebensgewohnheiten verändern sich. Vor diesem

Hintergrund kann eine neue Pandemie
ausbrechen, ohne dass wir Ort und Zeitpunkt oder
ihre Merkmale (Ausbreitungsgeschwindigkeit,
Schweregrad) voraussehen können.
Aus diesen Gründen wird der Influenza-Pande-

mieplan Schweiz regelmässig überarbeitet und

angepasst. Dabei werden der Stand der
wissenschaftlichen Erkenntnis, die verfügbaren
Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten,
die gesetzlichen Grundlagen, die bestehenden

Entscheidungs- und Koordinationsstrukturen
sowie Expertenmeinungen berücksichtigt.

Der Pandemieplan gliedert sich in vierTeile: Ziele,

Strategien, Rahmenbedingungen, Massnahmen

zur Bewältigung, Grundlagen und Anhänge.

Zweck des Influenza-Pandemieplans Schweiz

Der Influenza-Pandemieplan Schweiz dient
dem Schutz des Lebens und der Gesundheit
der Bevölkerung und beschreibt die gezielte
Vorbereitung des schweizerischen
Gesundheitssystems auf eine Pandemie. Er richtet
sich in erster Linie an die verantwortlichen
Behörden auf Stufe Bund und Kantone. Diese

Vorbereitung stellt sicher, dass die Schweiz

für eine Pandemie jeglichen Schweregrades
hinreichend gerüstet ist, d.h. koordiniert und

effizient genug reagieren kann, um die Auswirkungen

einer Pandemie auf Mensch und Gesellschaft

zu begrenzen.

Das Epidemiengesetzsiehtvor, dass Bund und

Kantone Vorbereitungsmassnahmen für Pan-

demiefälle treffen. Hierzu gehört die Erarbeitung

von Einsatz- und Notfallplänen, welche
als Grundlage für die Vorbereitung zur Bewältigung

einer Pandemie in der Schweiz dienen.
Die Pandemievorbereitung des Bundes wird
regelmässig kontrolliert. Sobald die Überwa¬

chungssysteme explizite Warnzeichen
feststellen, muss die Pandemievorbereitung
gezielt überprüft und gegebenenfalls angepasst
werden. Denn in Krisensituationen sind mit
hoher Wahrscheinlichkeit Anpassungen und

Konkretisierungen der in der normalen Lage
vorbereiteten Prozesse und Ressourcen nötig.
Die Vorbereitung muss diese Anpassungen
antizipieren und dabei vor allem diejenigen
Faktoren berücksichtigen, welche die Wirksamkeit
der Massnahmen beeinflussen.

Desinfektionsmittel und Lagerhaltung
Die Produktionskapazität für Desinfektionsmittel

in der Schweiz ist hinreichend. Sie kann

im Bedarfsfall gesteigert werden und den
erhöhten Bedarf im Pandemiefalldecken;esgibt
deshalb keine Pflichtlagerhaltungfür
Desinfektionsmittel.

Aufgaben und Kompetenzen
Bundesamt für Gesundheit: Empfehlung zur
Anwendungvon Desinfektionsmitteln im

Pandemiefall; Planung, Durchführungund Koordination

von Kampagnen für Bevölkerung und
Betriebe.
Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung:

Verpflichtung der Hersteller zur
Ressourcenplanung und zur Anlegung von
Mindestvorräten; Empfehlung zur individuellen
Bevorratung von Desinfektionsmitteln für den

Krisenfall
Hersteller: Kapazitäts- und Ressourcenplanung

gemäss Anordnung des Bundesamtes für
wirtschaftliche Landesversorgung.

Tatsache ist, dass in der jetzigen Pandemie
Desinfektionsmittel schnell knapp wurden. Bis

Ende2018unterhieltderBund eine Reservean
Ethanol (Grundstofffürviele Desinfektionsmittel)

von 8000 bis 10 000 Tonnen. Da die
Alkoholverwaltung 2018 privatisiert wurde, liess das

Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

den Vertrag über die Ethanol-Notreserve
Ende 2018 auslaufen.
Zurzeit schieben sich verschiedene Bundesämterden

Schwarzen Peterzu,werfüreinen Etha-

nol-Vorrat zuständig und verantwortlich sei.

Auch für den bereits zwei Jahre alten
Influenza-Pandemieplan Schweiz wäre eine
Aktualisierung, Überarbeitung und Neuauflage kein

Luxus.

Quelle: Bundesamt für Gesundheit BAG,

Influenza-Pandemieplan Schweiz (Bern),
5. Auflage 2018

Roland Haudenschild
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